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I Begründung 
 
1. Vorbemerkung 

 
Der Markt Ergoldsbach hat laut Marktgemeinderatsbeschluss vom 19.10.2023 die Änderung des 

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLANES Nr. 55 
“SONDERGEBIET UND GEWERBEGEBIET ERGOLDSBACH-SÜD“ 

 durch Deckblatt Nr. 1 “MI ERGOLDSBACH-SÜD“ gemäß § 30 BauGB beschlossen. 
 

Das Büro BINDHAMMER Architekten, Stadtplaner und Beratender Ingenieur Part mbB, Kapellen-
berg 18, 84092 Bayerbach wurde mit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
durch Deckblatt Nr. 1 beauftragt. 

 
Der Bebauungsplan entwickelt sich nicht aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Marktge-
meinde Ergoldsbach. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren mit Deckblatt Nr. 53 
“MI Ergoldsbach-Süd“ angepasst. Nach Anpassung entwickelt sich der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan. 

  
Der Markt Ergoldsbach beabsichtigt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 
55 auf Antrag des örtlichen Grundstückseigentümers der Flur-Nr. 785 (GE 2) die Änderung des 
rechtskräftigen Bebauungsplans vom 31.05.2019.  

 Vorgesehen ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Café und Lagerfläche.  
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist eine Änderung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes aus dem Jahr 2019 mit vorliegendem Deckblatt erforderlich. Der Bereich des 
bisherigen Gewerbegebietes GE 2 wird als Mischgebiet gem. § 6 BauNVO ausgewiesen.   
Das vorliegende Deckblatt Nr. 1 ersetzt in seinem Geltungsbereich z.T. die planlichen und textli-
chen Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplanes durch Neuregelungen; die weiteren bishe-
rigen Festsetzungen behalten ihre Gültigkeit.  
Der Inhalt des Deckblattes umfasst eine Anpassung der Festsetzungen hinsichtlich Art der bau-
lichen Nutzung, Maß der baulichen Nutzung, Abstandsflächen, Stellplätzen und mit Geh- und 
Fahrtrechten zu belastende Flächen. 
Der Geltungsbereich umfasst den nordöstlichen Teil des Quartiers “GE 2“ mit der Fl.Nr.  785 TF 
und Fl.Nr. 785/3 TF, Gemarkung Ergoldsbach mit ca. 4.892 m². 

 

 
2. Übergeordnete Planungen 

 
2.1. Raumordnung und Landesplanung 

 
Die Ausweisung des “Gewerbegebietes Ergoldsbach-Süd“ im Jahr 2019 diente dem Bedarf des 
Gewerbetreibenden Grundstückeigentümers.  
Durch die Änderung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung “Sondergebiet und Ge-
werbegebiet Ergoldsbach-Süd“ durch Deckblatt Nr. 1 “Mischgebiet Ergoldsbach-Süd“ werden 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung nicht berührt. 
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2.2. Flächennutzungsplan 
 

Die Marktgemeinde Ergoldsbach besitzt einen Flächennutzungsplan, der am 05.09.1988 von der 
Regierung von Niederbayern genehmigt wurde.  
Im  Zuge  der  Aufstellung  des  Bebauungsplanes Nr. 55 “SONDERGEBIET UND GEWERBE-
GEBIET ERGOLDSBACH-SÜD“  wurde  der Flächennutzungsplan des Marktes Ergoldsbach in 
diesem Bereich mit Deckblatt Nr. 36 fortgeschrieben.  
  
Für das Deckblatt Nr. 1 “MI ERGOLDSBACH-SÜD“ ist eine weitere Änderung des Flächennut-
zungsplanes notwendig. 
Mit Deckblatt Nr. 53 „Mischgebiet Ergoldsbach-Süd“ wird der Flächennutzungsplan im Parallel-

verfahren angepasst.  Die bisherige Gewerbegebietsfläche (GE2) wird zum Teil zu einem Misch-
gebiet überplant. Mit der Anpassung des Flächennutzungsplanes entwickelt sich die Bebauungs-
planänderung aus dem Flächennutzungsplan. 
 

         
Flächennutzungsplanausschnitt des Marktes Ergoldsbach Flächennutzungsplanausschnitt des Marktes Ergoldsbach  
Rechtskräftiger Plan     Deckblatt Nr. 53 

 

2.3. Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 55 “Sondergebiet und Gewerbegebiet 
Ergoldsbach-Süd“ 

 
Der  Satzungsbeschluss  des  Bebauungsplanes  mit  integrierter  Grünordnung  erfolgte  am 
23.05.2019  im  Marktgemeinderat  Ergoldsbach.  Die  Schlussbekanntmachung  und  damit 
Rechtskräftigkeit wurde am 31.05.2019 vorgenommen. 

 
 

3. Geländeverhältnisse und Baugebietsabgrenzung 
 

3.1. Lage, Größe, Topographie 
 

Das “Sondergebiet und Gewerbegebiet Ergoldsbach-Süd“‘ liegt am südlichen Rand von Ergolds-
bach.  
 
Das Gewerbegebiet GE 2 liegt an der westlichen Seite der St2615. 
 
Der Geltungsbereich des gesamten Bebauungsplanes beträgt 38.344 m².  
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Der Geltungsbereich des Deckblatt Nr. 1 “MI Ergoldsbach-Süd“ umfasst das Flurstück 785 TF 
und 785/3 TF auf der westlichen Seite der St2615 mit einer Fläche von 4.832 m².   
 

Die Fläche zwischen Bach und St2615 ist überwiegend eben und fällt zum Bach hin leicht ab. Die 
Fläche wird gegenwärtig zum Teil als Kfz-Verkaufsfläche genutzt, der Rest liegt momentan 
brach. 
 
 

4. Planungen und Auswirkungen 
  

4.1. Hochwasser 
 

Im Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 1 befindet sich das vorläufig gesicherte Überschwem-
mungsgebiet des Goldbachs (Ergoldsbacher Bach). Es ist durch Planzeichen festgesetzt, dass 
diese Fläche von Gebäuden freizuhalten ist.                                                                                                         

 

4.2. Städtebauliches Konzept 
 
Gem. des geltenden Bebauungsplanes ist im Planungsbereich des Deckblattes 1 eine Nutzung 
als Gewerbegebiet gem. § 8 der BauNVO zulässig. Aus Sicht der heutigen betrieblichen Planun-
gen des Grundstücksinhabers ist die Festsetzung als Gewerbegebiet nicht mehr erforderlich 
bzw. steht einer Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Café im Erdgeschoss und Lagerflä-
che entgegen.  
Entsprechend der angestrebten Nutzung ist eine Umwidmung des Gewerbegebietes als Misch-
gebiet gem. § 6 der BauNVO erforderlich, um dort eine Wohnnutzung mit wohnverträglichem 
Gewerbe zu entwickeln. 

 

4.3. Erschließung   
                                           

4.3.1. Verkehrserschließung 
 
Die Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt über die im Osten gelegene Landshuter 
Straße, die gleichzeitig die St2615 darstellt (vgl. Planzeichnung). Abgehend von der Landshuter 
Straße ist mit eigener Abbiegespur eine Zufahrtsstraße mit Gehweg. Nördlich dieser Straße liegt 
eine Teilfläche des gemeindeeigenen Flurstücks 785/3 mit Baugrenzen für Werbepylone, Fah-
nenmasten und Schildern. Die Zufahrt zum Planungsgebiet erfolgt durch dieses Grundstück und 
wird mit Geh- und Fahrtrechten gesichert.  
 

4.3.2. Wasserversorgung 
 
Die Versorgung des Baugebietes mit Trink- und Brauchwasser sowie die Bereitstellung der 
Löschwasserversorgung sind durch Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung gesichert. 
Der Feuerschutz ist durch die bestehende öffentliche Wasserversorgung gewährleistet. 

 
4.3.3. Abwasserbeseitigung 
 

Anfallendes Schmutzwasser ist über das öffentliche Kanalnetz der Kläranlage zuzuführen. Die 
Kapazität der Kläranlage ist ausreichend bemessen. 
 
 



Markt Ergoldsbach • Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 55 
„Sondergebiet und Gewerbegebiet Ergoldsbach-Süd“ – Begründung gem. § 2 a BauGB - Vorentwurf 

 6 

 

4.3.4. Oberflächenwasserbeseitigung 
 
Das Niederschlagswasser ist, wie im Wasserhaushaltsgesetz gefordert, zu versickern, sofern 
dies die Bodenbeschaffenheit zulässt. Die Ableitung ins Gewässer unterliegt der TRENOG, unter 
Beachtung des Merkblatts DWA-M-153.  
 
Es steht durch entsprechende Untersuchungen fest, dass eine Versickerung des Niederschlags-
wassers aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich ist. Das unverschmutzte Nieder-
schlagswasser soll in Abstimmung mit den Wasserwirtschaftsbehörden in den Goldbach einge-
leitet werden. Die Benutzung eines Gewässers (§ 9 WHG) bedarf grundsätzlich der wasserrecht-
lichen Erlaubnis oder der Bewilligung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 WHG). 
 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung – NWFreiV – vom 01.01.2000, zuletzt geändert durch § 1 Nr. 367 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten 
von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in 
Oberflächengewässer (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten. 
 

4.3.5. Stromversorgung 
 

Die Stromversorgung des Planungsbereiches wird durch den Anschluss an das bestehende Ver-
sorgungsnetz der Bayernwerk AG, Kundencenter Altdorf, sichergestellt. 
 

4.3.6.  Müllbeseitigung 
 

Die Müllbeseitigung wird auf Landkreisebene zentral durchgeführt. 
 

 

5. Immissionsschutz 
 

Es liegt ein Schallgutachten der brenner BERNARD ingenieure GmbH, Kändlerstr. 1, 
01129 Dresden zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 55 „Sondergebiet und Gewerbege-

biet Ergoldsbach-Süd“ vor. Die Ergebnisse wurden entsprechend dem Vorschlag der Gutachter 
als Festsetzungen in den Bebauungsplan übernommen. Danach wurden für das Plangebiet in 
den einzelnen Baugebieten flächenbezogenen Schallleistungspegel festgesetzt. Auf diese Weise 
wird gewährleistet, dass insb. die benachbarte Wohnbebauung hinreichend geschützt wird. Im 
Baugenehmigungsverfahren muss der Bauherr nachweisen, dass die festgesetzten Flächen-
schallpegel bezogen auf die Grundstücksfläche an den nach der TA-Lärm maßgeblichen Immis-
sionsorten eingehalten werden.  
Durch die mit dem vorliegenden Deckblatt Nr. 1 geplante Umwidmung einer Gewerbegebietsflä-
che in ein Mischgebiet ergeben sich keine schalltechnisch negativen Auswirkungen auf die be-
nachbarte Wohnbebauung. 

 
 

6. Abwehrender Brandschutz 
 
Der Brandschutz wird durch die örtliche Wehr, der Stützpunktwehr FFW Ergoldsbach, sicherge-
stellt. Die Wehr ist von der Marktgemeinde Ergoldsbach gut ausgestattet und kann diese Aufga-
ben in vollem Umfang wahrnehmen. Die Löschwasserversorgung wird durch die vorhandene 
Wasserversorgungsleitung der Marktgemeinde Ergoldsbach sichergestellt.  
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7. Denkmalschutz 
 

Im Geltungsbereich des Deckblatt Nr.  1, befinden sich keine kartierten Bodendenkmäler.  
 
Hinweise zu Bodendenkmälern: 
 
Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 
auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer  
und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben.  Die Anzeige eines der Ver-
pflichtenden befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit.  
  
Art. 8 Abs. 2 BayDSchG  
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach  
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht  Untere  Denkmalschutzbehörde  die  
Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 
 
8. Altlasten 

 

Im Planungsgebiet sind keine Altlasten bzw. Verdachtsflächen bekannt. 
 

 
 
 

Bayerbach, den 19.10.2023 
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II  Umweltbericht  
 

1  Einleitung  
1.1 Inhalt und Ziel des Bauleitplans  

Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 “SONDERGEBIET UND 
GEWERBE-GEBIET ERGOLDSBACH-SÜD“ mit Deckblatt Nr. 1 „MI ERGOLDSBACH-SÜD“ plant 

der Markt Ergoldsbach in Ergoldsbach eine Teilfläche von ca. 0,5 ha von einem Gewerbege-
biet in ein Mischgebiet umzuwidmen.  

  
1.2  Ziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung  
 

Regional- und Landesplanung  
Durch die Änderung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung “Sondergebiet und Ge-
werbegebiet Ergoldsbach-Süd“ durch Deckblatt Nr. 1 “Mischgebiet Ergoldsbach-Süd“ werden 
die Ziele der Raumordnung und Landesplanung nicht berührt. 
 
Sonstige Planungen und Vorgaben des Umweltschutzes / Schutzgebiete  
Sonstige Vorgaben und Schutzgebiete stehen der Umwidmung der Gewerbefläche in ein 
Mischgebiet nicht entgegen. 
 

 

2  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  
 
2.1  Beschreibung des derzeitigen Umweltzustands und Prognose über die Entwicklung des  
             Umweltzustands  
 

Bei der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes Nr. 55 “SONDERGEBIET UND 
GEWERBEGEBIET ERGOLDSBACH-SÜD“ mit Deckblatt Nr. 1 „MI ERGOLDSBACH-SÜD“ han-

delt es sich um eine Umwidmung von einer Gewerbegebietsfläche in ein Mischgebietsfläche.  
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschafts-
bild, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.  

  
2.2  Prognose bei Nichtdurchführung der Planung  
 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich die Situation im Untersuchungsgebiet nicht 
verändern..   

  
2.3  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  
 

Da durch das Vorhaben keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten sind, sind 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nicht erforderlich.  

  
2.4  Andere Planungsmöglichkeiten  
 

Bei der vorliegenden Änderung werden die baurechtlichen Voraussetzungen zur Verwirkli-
chung einer konkreten Bauabsicht des Grundeigentümers geschaffen. 
Andere Planungsmöglichkeiten wurden nicht untersucht. 
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3  Zusätzliche Angaben  

 
3.1  Merkmale des Verfahrens  
 

Bestandsaufnahme und Bewertung sind auf Grundlage des Deckblattes Nr. 36 zum Flächen-
nutzungsplans und des Bebauungsplanes Nr. 55 “SONDERGEBIET UND GEWERBEGEBIET 
ERGOLDSBACH-SÜD“ des Markt Ergoldsbach sowie einer Ortsbesichtigung durchgeführt.  

  
3.2  Monitoring  
 

Aufgrund der geplanten Rücknahme von Bauflächen ist ein Monitoring nicht erforderlich.  
  
3.3  Allgemeinverständliche Zusammenfassung  
 

Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 55 
“SONDERGEBIET UND GEWERBEGEBIET ERGOLDSBACH-SÜD durch Deckblatt Nr. 1 „MI 

ERGOLDSBACH-SÜD“ beabsichtigt der Markt Ergoldsbach für eine Teilfläche eine Umwid-
mung von einem Gewerbegebiet in ein Mischgebiet. 
Beeinträchtigungen für die Umwelt sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten.   

 
 
 
 

Bayerbach, den 19.10.2023 
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